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Schule 1n treier Trägerschaft
Ihr bildungspolitischer Standort heute 1

Der Versuch, den bildungspolitischen Standort der Schule in freier, nıcht 1in at-

licher oder kommunaler Trägerschaft skızzıeren, kann mı1ıt dem Hınwelils auf dıe
imponı1erende Realıtät des Bestands beginnen. Im Bundesgebiet z1bt folgende
Schulen 1n freier Trägerschaft:

Allgemeinbildende Cchulen Berufsbildende Schulen
(vorläufiges Ergebnis)

Berufsschulen
Vorschulische Einrichtungen Berufssonderschulen
S- und Sonderschulen 106 Berufsaufbauschulen (Vollzeit)

Berutsaufbauschulen (Teilzeıit)Volksschulen (Grund- und
Hauptschulen) 202 Berutstachschulen 648
Sonderschulen 340 Fachoberschulen/Fachgymnasıen
Realschulen 194 Fachschulen 302
Gymnasıen 359 höhere Fachschulen 63
Gesamtschulen Schulen des Gesundheitswesens 785
Abendrealschulen Technikerschulen (Vollzeit)
Abendgymnasıen Technikerschulen (Teilzeit)
Kollegs 15 Ingenieurschulen

Die Bestandsaufnahme, die den beachtlichen Beitrag der Schulen in freier Träger-
schaft 7A0 Bildungsangebot 1ın der Bundesrepublik Deutschland VOL ugen führt, mufß
reilich MIt dem Hınvwelıis auf eın Paradoxon verbunden werden, das gesetzgeber1-
schen un admıiınıstratıven Inıtiatıven veranlassen sollte.

In der 1971 VO  e’ der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen herausgegebenen Begrün-
dung un Darstellung der gesellschaftlıchen Funktion des Freien Schulwesens 1n der
Bundesrepublık findet sıch folgende Dıiagnose: „Die gesellschaftlıche Gruppe der Schu-
len in freier Trägerschaft steht heute VOr einem paradoxen Sachverhalt. Die heutige
3  &i  esellscha ft versteht sıch als plurale Bildungsgesellschaft, die w 1e 1n jedem  anderen
Bereıch, auch in der Biıldung auf diıe Inıtıatıve gesellschaftlıcher Gruppen angewlesen
ISt. Man müßte eigentliıch VOTL eiıner Epoche VO  - Inıtiatıven auch nıchtstaatlicher Schul-
und Bıldungseinrichtungen stehen. In Wirklichkeit aber TtTeuUertTt der Staat deurtlich auf

Vortrag Aaus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens des Clemens-Hofbauer-Kollegs, 11 1972;
Bad Driburg.
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ıne monopolistische Alleinvertretung des Bildungsbereiches iın einer Weise, die
kaum eıiner neuzeitlichen demokratischen Gesellschaftsform entspricht.“

Es lohnt sıch, der hier aufgeworfenen Problematik nachzugehen. Wır sprechen VO  e}

Schulen 1n treier Trägerschaft oder auch VO  . „Ireıen Schulen“. Die Bezeichnung EeNT-

spricht dem Selbstverständnis der Schulen 1ın treier Trägerschaft, dart aber nıcht
arüber hinwegtäuschen, da{fß sıch sowohl 1n schulrechtlicher und politischer Diskussion
Ww1e€e auch 1m Allgemeinverständnis nach Ww1e€e VOT die Unterscheidung 7wischen „Öffent-
licher“ und „prıiyater“ Schule behauptet.

„Oftentlıche Schulen“ werden VO Staat oder VO  a Gemeıinden, „private Schulen“
dagegen VO  - gesellschaftlichen Gruppen und unterhalten. Mıt dieser Unter-
scheidung verbindet sıch, bewußt oder weniıger bewußt, die Meıinung, daß öftentliche
Schulen der Allgemeinheit, dem allgemeinen öftentlichen Wohl dıenen, während
„Priyat“-Schulen VOTL allem privaten Teilinteressen zugeordnet seljen. Von dieser An-
sicht, die VO  . den in Verfassungen und (zesetzen begegnenden Begriffen „Ersatz“= und
„Ergänzungs“-Schule noch bestärkt wird, 1St der Schritt jener, ebenfalls weıit VCI-

breiteten Meınung nıcht welıt, dıe AUS der öftentlich-rechtlichen Trägerschaft den Vor-
rang sSo enannter „OÖffentlicher“ Schulen VOT den „privaten Ersatz- und Erganzungs-
schulen“ ableitet. Oftentliche Schulen 1n staatlicher oder kommunaler Trägerschaft sind
„eigentliche“ Schulen; Privatschulen, scheinbar nıcht dem Ganzen, sondern lediglich
Teilbereichen zugeordnet, sınd sekundär un uneigentlich, sınd Ersatz und Erganzung
des Normalen, sınd Institutionen, dıe nıcht A4US eigenem Recht existieren, sondern Von

Zulassung, Genehmigung und Anerkennung abhängig siınd.

Staatliches Schulmonopol?

Hınter dieser Auftassung, der INa auch bei csehr „progressiv“ argumentierenden
Kulturpolitikern begegnet, verbirgt sıch ein überaltertes und unzeitgemäßes Staats-
bıld, das Thomas Mann 1n den 1915 begonnenen und wenıge Monate VOT Kriegsende
erschienenen „Betrachtungen e1nes Unpolitischen“, ın Erinnerung se1ne Kindheitsvor-
stellungen, anschaulich geschildert hat 95  Is Knabe personifizierte iıch MIr den Staat
gEernN 1n meılner Einbildung, stellte ıhn M1r als 1ne STrCNZE, hölzerne Frackfigur mi1ıt
schwarzem Vollbart VOIL, einem Stern aut der Brust und ausgeStattet mi1t einem mıilıi-
tärısch-akademischen Titelgemisch, das se1ıne Macht und Regelmäfßigkeit auszudrücken
gee1gnet WAATL: als General Dr VO  } Staat.“

Mıt diesem plastischen Bild gelingt Thomas Mann die Vergegenwärtigung eıner
Staatsauffassung, die bıs ZUuU Anfang uNseTES Jahrhunderts und weIit darüber hinaus
Geltung besa{f 5Souverän, Beamtentum und Heer (und noch 1n der Weıimarer Republik

Freie Schule Gesellschaftlıche Funktion des Freıen Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland,
hrsg. [0)81 der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (Stuttgart 86
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der ZU „Ersatzkaiser“ hochstilisierte Reichspräsident) repräsentierten den Staat Der
Staat galt als eın „sıttliches Reich“ und oft auch „als ıne Art Ersatz für die relig1össitt-
lıche Gemeinschaft der Kirche“ (Rudolt Smend). Als in sıch ruhende Herrschaftsgewalt
wWar ANater Staat“ Herrschafts- und Willenssubjekt zugleıich und damıt allen polıtı-
schen Auseinandersetzungen vorgegeben.

Der Staat W ar zugleich „Erziehungsanstalt 1mM Großen“ (} Suüuvern ıne

Auffassung, die schon der Bestimmung des Preußischen Allgemeinen Landrechts VO

1794 zugrunde lag „Schulen und Universitäten sind Veranstaltungen des Staates.“
Privatschulen esaßen Ausnahmecharakter. Ihnen galten Abwehr und Mißtrauen. SO
fürchtete der preußische Mınıister VO  - Ladenberg, daß der Staat „die geistige Pflege
seiner Jugend und damıt seine eiıgene Zukunft eiıner schranken- und rücksichtslosen
Privatindustrie“ preisgeben könnte, „1N deren Gefolge leicht nıcht 1Ur ein Sinken der
intellektuellen Bildung, sondern auch ine tiete Entsittlichung sich einstellen könnte“
Wenige Jahre spater (1862) begründete Mınister VO  w Bethmann-Hollweg die erforder-
iıche Einschränkung der Privatschulen damıt, da{ß 1n iıhnen „Grund einer Gesin-
NUunNns und Lebensrichtung gelegt werde, welche dem preußischen Staate und dem
öffentlichen Leben 1n iıhm ferngehalten werden müsse“ ; den öffentlichen Schulen
dürte 1im übriıgen keine „Konkurrenz“ und dem VO „Staat sanktionierten Prinzıp
nıcht prinzipielle und organısıerte Opposıtion gemacht werden“

In Jüngster Vergangenheit beanspruchte das nationalsozialistische „Dritte Reich“
e1in Erziehungs- und Schulmonopol, wenngleich 1m Unterschied ZU preußischen Staat

Bedingungen eines totalıtären, die Rechtsstaatlichkeit 1n Frage stellenden Regimes.
Zur elit aßt sich das Vorherrschen eınes autf Indoktrinatıion und Stabilisierung

des Systems gerichteten Schulmonopols in Deutschland Beispiel der Schulpolitik 1n
der DDR studieren. Im „Gesetz ZUur Demokratisierung der deutschen Schule“ VO  e} 1946
heißt „Dıie schulische Erziehung der Jugend 1St ausschließlich Angelegenheit des
Staates“ ($ Z Abs I ıne Bestimmung, die 1n das „Gesetz über die so7z1alıst1-
sche Entwicklung des Schulwesens (1 übernommen wurde. Und bereits 1n der
DDR-Vertassung VO  =) 1949 findet sich 1n Art 38, Abs s Satz dıe lapıdare Bestim-A a B E En INUNn  . „Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen sind unzulässıg“ (Art 30
Abs L, 4)

Die Schule 1mM demokratischen Staat

Der freie demokratische Parteienstaat versteht sıch nıcht als eın den gesellséhaf’clich—
politischen Auseinandersetzungen vorgegebenes Willenssubjekt, sondern hat se1l-

—  — Erläuterungen, die Bestimmungen der Verfassungs-Urkunde N Dez 1848 ‚ betreftend, 1n *
Rönne, Das Unterrichtswesen des Preufßischen Staates, (Berlın Z3Z ‚A nach Hart-

INann, Oftentliche un freie Schulen, maschinenschriftl. anuskrıpt (0
Motive dem Entwurf des Unterrichts-Gesetzes (1862), 1n : Die Gesetzgebung aut dem Gebiet

des Unterrichtswesens 1n Preußen. Vom Jahre 1817 bis 1868 (Berlin 226
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neN Kern vielmehr 1mM „Vorgang der Gewinnung und Durchsetzung der einheitlichen
Willensrichtung des Ganzen“ (Ullrıch Scheuner). Unbeschadet seiner rechtlichen un
fachlichen Verantwortung für das Schulwesen beansprucht dieser Staat weder generelle
Kompetenz tür weltanschauliche, relig1öse und pädagogische Ziel- und Wertfragen,
noch identifiziert sıch mMIt estimmten Interessen- und Weltanschauungsgruppen. Es

gehört hingegen seinen wesentlichen Kennzeıchen, daß den Raum für geistige Aus-

einandersetzungen offenhält. Das gilt auch 1m Hinblick auf die unserer Verfassung -
grunde liegenden Fundamentalüberzeugungen. SO unbestritten seıin ollte, da{ß der
Staat das Recht und die Pflicht hat, die zußere Anerkennung der kodifizierten Rechts-
und Verfassungsordnung und ein dıesen Ordnungen gemäßes politisches Verhalten VO  >;

allen Gruppen und Individuen einzufordern (von den Angehörigen des öffentlichen
Dienstes wiırd mehr, nämlıch aktıves Eıntreten für die Rechts- und Verfassungsord-
Nung, gefordert), wen1g kann 1n 7 weite] SCZOHCH werden, dafß die Anerkennung der
unserer Verfassung zugrunde liegenden Fundamentalüberzeugungen nıcht CIZWUNSCIH.
werden kann.

Eın hartes geist1ges Rıngen Grundüberzeugungen und der Würde des Men-
schen gemäße Verfassungen 1St SOMIt usweI1ls der Lebenskraft des demokratischen Ge-
meiınwesens. Der Staat MU die Voraussetzungen dafür Öördern und erhalten, dafß sıch
gepragte Überzeugungen 1n freiem Wettbewerb entfalten und auch 1ın Unterricht un
Erziehung auswirken können. Wer „plurale Bildungsgesellschaft“ Sagt, aber Dogmatıi-
sierung des Indifterentismus und einer stromliınıgen Mehr-Zweck-Weltanschauung
„mittleren Tiergangs“ meınt, erweılst der demokratischen Gesellschaft und ihrem Staat
einen schlechten Dienst. Es hat siıch gezelgt, dafß ein demokratischer Staat, der sıch S@1-
NCN eigenen Strukturgesetzen gegenüber indifterent verhält, autf die Dauer nıcht 1n der
Lage ISt, antidemokratischen Ideologien widerstehen. Der demokratische Staat be-
nötigt Schulen und Bıldungsstätten in trejer Trägerschaft, 1in denen 1m Rahmen der für
alle Ööftentlichen Schulen gültigen allgemeinen Ausbildungs- und Leistungsziele welt-
anschauliche Überzeugungen und tieter fundierte Ziele eitend und bestimmend sind.

Den Wandel 1mM Staatsverständnis dokumentierend hat das Grundgesetz MI1t der 1n
Art Abs ausgesprochenen Garantiıe der Privatschulen auch die etzten Anklänge
eın staatliches Schulmonopol beseitigt; der Vorrang, den „OÖffentliche“ Schulen 1n tat-

sächlicher und auch 1n rechtlicher Hinsicht VOTr „privaten“ Schulen genießen, äßt sich
gleichwohl nıcht übersehen, W as nıcht zuletzt durch die VO  - einem modernen Rechts-
begriff des Oftentlichen nıcht mehr gestutzte Aufrechterhaltung der Unterscheidung
VO  } öftentlicher staatlıcher oder kommunaler und privater 1n freier Trägerschaft
befindlicher Schule deurlich wırd

Bejaht INa  —$ jedoch 1n Übereinstimmung mMI1t modernen Kriterien als Voraussetzun-
SCH der Zugehörigkeıit um Bereich des Oftentlichen, „dafßß der Träger der Ofentlich-
keit den Legitimıitätsprinzıpien der Gesamtordnung teilhat, dafß seın Wirken sich
nıcht 1Ur dıe Allgemeinheit wendet, sondern da{fß der Allgemeinheit auch Einsicht
1n die Vorgänge gewährt, welche dieses Wirken hervorbringen, da{fß VOT allem 1n
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Wahrnehmung eıner aufgegebenen Verantwortung für das Ganze und 1n realisier-
barer Verantwortlichkeit tätıg wird“ wırd 111a  - erkennen, daß alle dıese Voraus-
sSetzUuNgCN VO  } den Trägern freier Schulen erbracht werden. Daß staatliche und freıe
Schulen heute „gemeınsam dem Bildungsanspruch antworten“, sıch gemeinsam einer
öffentlichen Aufgabe wıdmen und SOmMIt „gemeinsamer Teil des öftentlichen Schul-
wesens sind“ dıes 1St in der 'Tat 1n der Bundesrepublik ıne überprüfbare Realıität,
der reilich das bildungspolitische Bewußtsein und die admınıstratıven Bedingungen ZUT

eit noch keineswegs entsprechen.

Der bildungspolitische Standort Freier Schulen

Die weıteren Überlegungen ZUuU bıldungspolitischen Standort Freier Schulen sollen
sich den dreı Stichworten Curriculum, Sınn und Erziehung Orlentieren.

Curriculum
Revısıon des Curriculums, MI1t diesen vielzitierten Begriffen verbindet sich der An-

spruch einer prinziıpiellen Neuvermessung des schulischen Lehrgeländes. Ziel,
Inhalt, Prozeß und Organıisatıon 1m Unterricht stehen ZUuUr Debatte. Es geht „die
Überprüfung der pädagogischen Relevanz des Gefüges in einem Prozeß, in
dem gesellschaftlıche Kräfte mittelbar und unmittelbar bestimmend werden können“
Was bedeutet dieser eiormansat7z für die öftenrtlichen Schulen 1ın freier Trägerschaft?

Es 1St möglıch, dafß der ZuUur eıt anlautfende Prozefß einer Revısıon der Inhalte des
Lehrgefüges den Freien Schulen dıe Chance bietet, ıhre Eıgenart schärter auszupragen,
insbesondere dann, WE Freıie Schulen sıch mi1t eigenen Beiträgen und Vorstellungen

dieser Revısıon beteiligen. Denkbar 1St aber auch, daß sich die Curricula, VOT

allem WEeEeNnNn s1e zentral verordnet werden, als Fesseln erweısen, dıe den lebensnotwen-
digen Dispositionsspielraum Freier Schulen einengen und verkürzen.

Was zunächst die Chancen betrifft, stehen s1e 1im Zusammenhang mM1t dem An-
spruch der Pädagogik, das BESAMTE schulische Lehrgelände Neu VETIMNESSCH; einem
ÄAnspruch, MI1t dem sıch die Pädagogik 1n der Tat weıter x ıdeologische Gefilde“ VOI-

Wagt Zals Je 1n ihrer Geschichte. Sıe übernimmt damıt erklärt und treiwillig das Ziel-
ınd Wertproblem iın ıhre eigene wissenschaftliche Verantwortung“

Hesse, Dıie verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteijen 1mM modernen Staat; 1n ! Ver-
öffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 17 Berlin 52 Vgl auch

Preudfß, Zum staatsrechtlichen Begrift des Oftentlichen (Stuttgart
Freie Schule, 48

S} Robinsohn, Bıldungsreform als Revısıon des Curriculum (1967) 10
Q Teschner, Wissenschaftliche Zielanalyse als Kern der Curriculumentwicklung, 1n ! Beiträge

ZuUum Lernzielproblem. Strukturförderung 1mM Bıldungswesen des Landes Nordrhein-Westfalen, 16
(Ratıngen
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Während der Pädagogik VO  a alters her Ziele und Werte vorgegeben 1, zunächst
VO  e} der Kırche und dann 1m Zug der Säkularısierung VO Staat, beansprucht W1sSsen-
schaftliche Pädagogik heute, ıhre Ziele eigenständı1g, nıcht deduktiv VO  . vorgegebenen
Normen, sondern mi1t Hıiılte wissenschaftlicher Methoden Sserzen Den differenzierten
Problemen, die sıch hier ergeben, kann nıcht weıter nachgegangen werden. Dıie Chan-
CECN, die dieses Selbstverständnis der Pädagogik auch den öftentlichen Schulen 1n freier
Trägerschaft bietet, sollten jedoch nıcht gering erachtet werden;: denn 6S Jißt siıch nıcht
übersehen, da{fß als Folge dieses Anspruchs wissenschaftlicher Pädagogik auch das
Selbstbewufstsein der 1n den Schulen Lehrenden gewachsen 1St Die Lehrenden erinnern
sıch stärker als 1n der Vergangenheit iıhrer eigenen Freiheits- und Gestaltungsrechte.
Dabei geht jene Voraussetzungen fruchtbarer Erziehungs- und Unterrichtstätig-
keit, dl€ 1n den Schulverwaltungsgesetzen der Länder als „pädagogische Selbstverant-
wortung“” KAW): „pädagogische Eıgenverantwortung“ (Saarland), „unmittelbare pad-
agogische Verantwortung“ (Bayern bezeichnet werden. Zudem wächst die Erkenntnis,
dafß das Gelingen der Schulreformen die Voraussetzung tatkräftiger Mitwirkung der
VO  ’ Reformen Betroftenen gebunden iSt, und dafß Curriculum-Reformen nıcht VON

Wissenschaften allein geleistet werden können. Wissenschaft kann 1mM Hınblick aut test-
gelegte Bedingungen lediglich abstrakte Aussagen machen. Die Schule aber 1St ine kon-
krete Instiıtution. Lehrer und Schüler wirken 1im Konkreten, W as5 ZUuUr Folge hat, da{ß
INa  - „das Curriculum, welcher Art auch ımmer ISt, nıcht als Kassette ansehen“ darf,
99  IO INa einsetzt un die dann allemal das Rıchtige, weıl VO  =) der Wissenschaft Ge-
machte und Geprüfte, 1in den Unterricht hineinspielt“ 1

Im Rahmen pädagogischer Eıgenverantwortung mussen die Betrofftenen ihre Auf-
merksamkeit reilich verstärkt den Inhalten zuwenden, die 1mM Zusammenhang
curricularer Reformen diskutiert un ZUuU Teil schon admınıstratıv verordnet werden.
1e] lange 1St Schulretorm mi1t Organisationsreform ıdentifi1ziert worden! Im Hın-
blick auf N6 Inhalte ergeben sıch W Ee1 aktuelle Fragen: Sollen die ZUr Kritik, ZUr

Emanzipatıon, ZUuU Wıderstand befähigenden un motivierenden Kräfte primär oder
eLtwa2 Sal ausschließlich auf dem Weg modischer Rezeption eınes klassenkämpferischen
Neomarxısmus und vermuittelt werden? Können siıch Junge Menschen auch
weiterhin davon überzeugen, da{ß diese motivierenden Kräfte 1n den Zeugnissen der
großen europäıischen Liıteraturen, der Philosophia perenn1s, 1in ethischen Normen und in
der religiösen Offenbarung finden sind?

Man darf die Prognose apch, dafß schon 1in allernächster eıit VO  e der Antwort auf
diese Fragen Curricula und Schulwirklichkeit viel intensiver und nachhaltiger als VO  n

organısatorischen Modellen und Varıanten epragt werden. Es kommt mithın
daraut d erkennen, daß sich 1m Zug der Curriculumrevision ein für Freie Schulen
förderliches Klıma entwickeln kann, da gerade die Tendenz ZUuUr pädagogischen Eıgen-
verantwortun und Inıtiatıve 1m Bereich des Freien Schulwesens auf Tradition trifit.

Hentig, Cuernavaca oder: Alternativen ZUur Schule? (Stuttgart 107
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Schulen 1n treler Trägerschaft sind BCWESCHI, dıe experimentierfreudig und wagemutig
pädagogisches Neuland erschlossen und sıch zugleich ımmer auch als Anreger für das
staatlıche und kommunale Schulwesen und als (Jaranten lebendiger und praktischer
Kritik verstanden haben Allerdings können Freie Schulen ihre anregende und kritische
Funktion NUr wahrnehmen, ihren spezifischen Beitrag 1Ur eısten, WEeNnNn iıhnen die ertor-
derlichen personellen und materiellen Voraussetzungen nıcht vorenthalten werden.

Praktisch und konkret: uch Freıie Schulen mussen Mittel ZUT wissenschaftlichen Be-

gleitung und Auswertung VO  w Schulversuchen und Unterrichtsorganisationen CL

halten. Ferner: Staatliche Schulaufsicht, der die Freien Schulen als Ööffentliche Schulen
Recht unterstehen, dart den Raum für Initiatıven und neUE Ansätze im Bereich der

Freien Schulen nıcht administratıv einengen. Freie Schulen, dıe als öffentliche Schulen
den anderen Schulen gleichwertig sind, würden 1m Grund hre innere Berechtigung
gebracht, wWenn Man s1e mM1t den Mitteln staatlicher Schulaufsicht oder mM1t dem „golde-
NEeIIN Zügel“ der Gewährung oder des Entzugs finanzıeller Zuwendung auf die Gleit-
cschiene der Gleichartigkeit zwıngen wollte. Miıt diıesen Hınweisen sınd WIr schon bei
der 7zweıten Wirkung, dıe, VO  n der Revısıon des Curriculums ausgehend, die Freien
Schulen berühren kann.

ach den Vorstellungen des Bildungsrats „bestimmen die Curricula, W 4S eın Schü-
ler Wanll, W 1in welchen Lernschritten, in welcher Weıse und and welchen Mate-
rials lernen oll und w 1e das Erreichen der Lernziele festzustellen 1St  CC 1 Es liegt aufE U E A E a e der Hand, daß staatliche Schulaufsıicht, sollte s1e der Wahnidee verfallen, curriculare
Neuansätze 1n dieser perfektionistischen Form allen Schulen verbindlich verordnen,
MI1Tt Sicherheit zugleich alle Ansätze und Möglichkeiten Eigenstand und Originalıtät
1im freien Schulwesen Zzerstorte. Freilich kann ia  ’ auch mMi1t überspitzten schulorganı-
satorıschen Anforderungen den Freien Schulen den Lebensraum nehmen!

estimmte Schulgrößen, die 1mM übrigen wenıger 1 Zusammenhang m1t pädagogi-
schen Notwendigkeiten denn als Folge periodisch wiederkehrender Anftälle administra-
tiver Megalomanie gefordert werden, können VO  3 Freıen Schulen 1n der Regel nıcht
erreicht werden. uch das Institut einer 1n jedem Fall schulform-unabhängigen Orien-
tierungsstufe stellte die Freiıje Schule VOI schwierige Probleme! Dıie den Freien Schulen
in Art und 1n den Landesverfassungen zugestandene Eigenständigkeıit
bliebe leere Verbalproklamation, W CI 883  w} sıch anschickte, die Gliederungsgrund-
satze der staatlichen und kommunalen Schulen ohne Einschränkung aut die Freien
Schulen übertragen. Den Freien Schulen mu{fß vielmehr weiterhin erlaubt bleiben,
sıch auf Ausschnitte 1m Bildungsangebot beschränken. Und ware eın Rückschritt,
Nn 880230  - einem Zeitpunkt, 1n dem die gesellschaftspolitische Bedeutung der (3anz-
tagsschule wiederentdeckt wird, den besonderen Aufgaben der Schulen, die miıt einem
Internat verbunden sınd, nıcht Rechnung tragen wollte.

11 Brauberger, Freie Schulen 1n eiınem soz1alen Rechtsstaat, 11 ! Forum (1972) 38; vergl. auch
Flügge, Autoritäre Tendenzen 1n modernen Unterrichtskonzepten, 1n ! Zur Pathologıe des Unter-

richts, hrsg. \ AR Flügge 19721 151

81



Wolfgang Brüggemann

Für dıe den Freien Schulen ZUT eıt 1n der pädagogischen Fachwelt ENTIZSCSCNYE-
brachte Erwartung 1St ıne Grundsatzirage des diesjährigen emener Kongresses 1?
bezeichnend. In den Erläuterungen den Arbeitszielen wırd U: gefragt: „ Ist
dıe Schule iıne solche des Staates oder der Gesellschaft? Dabe; dürfte über dıe Mıtwiır-
kung der Freıien Schulen 1m öftentlichen Schulwesen nachzudenken seın Die den relen
Schulen mögliche eigene Organisationsstruktur könnte mıtbestimmend seıiın bei der
Antwort auf dıe Frage, W 1e€e grofß der Freiheitsspielraum seın MU bzw kann, der einer
einzelnen Schule für ıhre Selbstbestimmung eingeräumt wird.“

Es 1St offensichtlich, da{fß den Freıien Schulen auf der Basıs ihrer eıgenen, relatıv
ufonomen Organisationsstruktur Modellcharakter und Beispielfunktion ZUSEMESSCH
wiırd. Eın nıcht unwichtiger Vorgang, der den Stellenwert und das reformerische
Potential der Frejen Schulen 1m öftentlichen Schulwesen betont! Freie Schulen könnten
1ın der Tat ehesten jene Forderung verwirklichen, deren Aktualıität artmut V,

Hentig kürzlıch betont hat Wır rauchen 1n der sich verändernden, ängstlichen un:
allzusehr fleißiger Anpassung neigenden eit nıcht Angemessenes, sondern Ma{(ß-
stäbe und Spielraum.“

Sınnn
Alexander Mitscherlich hat sich kürzlich 1n einem Vortrag VOT der Westdeutschen

Rektorenkonterenz dem Problem „Leistungsverfall Leistungsverweigerung“ gC-
außert. Mitscherlich Vertrat folgende These: AIn mangelhaften Leistungen drückt sich
i1ne Kriıse 7zwischen der Institution (z. B Universıtät) und einer wachsenden Zahl
VO  - Individuen Aus, die sıch VO  e den Institutionen verständnislos hinsichrtlich der
Sınnfrage behandelt fühlen. Vielleicht beschäftigt die Sinnfrage in SOgeENANNTEN ruhigen,
iınnerlich gesicherten Zeitläufen die Menschen wenıger, als s1e bei eıner nıcht A m
ringen Zahl VO  e Jungen Menschen bejleibe nıcht L1LUr in den Universitäten UNSsSeITer

eit tut. Und 1m weıteren Verlauf des Vortrages Sagte &3 B AES steht mehr als dıe
(wıe iıch meıne, höchst gefährdete) Zukunft der Universität auf dem Spiel; geht
die Zielsetzungen, oder YENAUCT, das Wiederauffinden sinnträchtiger Zielsetzun-
gCn ULNSCTIECS Handelns.“

Diese Hınweise Mitscherlichs lassen sich durch Beobachtungen über dıe Gruppe
der Studierenden hinaus verifizieren. Die erkennbare Anziehungskraft marxistischer
Vıisionen autf ine Junge Generatıon beruht nıcht zuletzt auf den Verheißungen vVvon

Siıcherheit und Gesetzmäßigkeit und VOT allem darauf, daß Junge Menschen 1mM Mar-
X1SMUS iıne Zur Solidarität und Aktion provozierende AÄAntwort auf die Frage ach

Jahresveranstaltung 1972 des Philologenverbands NR  z 1n Zusammenarbeit miıt dem Kultus-
mMıNısterıum NR  z 1n der Jugendburg Gemen Westft.)

13 24 emener Kongrefß 1/72, Sozialisation und Erziehung,
\\ Hentig, 91

15 Deutsche Uniıiversitätszeitung 14 (1972) 576
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Sınn angeboten erhalten. Wer heute MI1t jungen Menschen LIun hat, weiß, w1e sehr
1E€ VO der rage nach dem Sınn des Lebens, der Arbeit, der Produktion, des künst-
lerischen Gestaltens und VO  3 der mMi1t der Sınnfrage verbundenen rage nach der Glaub-
würdigkeıt der Werte HHSECLGE Gesellschaft bewegt werden. Unter der dünnen ber-
fÄläche scheinbarer Selbstsicherheit und Aggressionsbereitschaft trifit INall ımmer wieder
auf diese Frage.

Verhängnisvoll ware CS; wenn dieser, CN MIt erzieherischer Aufgabe verbundenen
Frage ausgewichen würde. Es entstünden leere Stellen und Raume, die eiınem ONTLO-

logischen (jeset7z zufolge eben nıcht leer bleiben, sondern meistens sehr schnell VO  ,

kompakten Ideologien aufgefüllt werden. Unterliegt derjenıge wirklich eiınem Irrtum,
der heute in vielen Bereichen der Erziehung und des Unterrichts eın Defizit Bereıit-
schaft, sıch diesen Sınnfragen stellen, feststellt? Besteht nıcht die Gefahr, daß die
eıit verbreıtete Empfehlung, 1ın allen MI1t der Sinnfrage gekoppelten weltanschauli-
chen Grundfragen auf eın 1mM Grund unverbindliches, VO  - allen akzeptierbares Pro-

„mittlerer TLiefe“ auszuweıchen, eben nıcht ausreıicht, VOr allem dann nı  cht
ausreicht, wenn sıch letzte und entscheidende Sınnfragen menschlicher Fx1-

handelt?
Es 1St für ine freie Gesellschaft lebenswichtig, daß in iıhr Erziehungs- und Bil-

dungsinstitutionen 71bt, in denen Lehrenden und ernenden dıe Chance gegeben 1st,
„eigene Bildungsvorstellungen in den pädagogischen Vollzug, also ın die konkrete
Erschließung der Wirklichkeit und ıhrer Sinngehalte 1m Unterricht und 1n der Erzie-
hung einzubringen“ 1'

Erziehung
Da Schulen nıcht LLUFL unterrichtet und Kenntnisvermittlung betrieben werden

soll, 1St ine banale Feststellung, der aber angesichts des heute teststellbaren Def1Zzits
Erziehungskraft und Erziehungsbereitschaft geradezu der Rang eıner dringenden

Forderung zukommt. Es gyäbe viele Anzeichen für den nachlassenden Willen ZUr Er-
ziehung anzutführen. Der zunehmende Hang der Lehrerschaft, ıhr berufliches Selbst-
verständnıs primär RN ıhrer Funktion als Wissensvermiuittler und nıcht AUS iıhrer Er-
ziehungsaufgabe abzuleiten, ware hier CHHCH Die Kritik, die der VO Deutschen
Bıldungsrat vorgelegte „Strukturplan für das Bıldungswesen“ gefunden hat, ent-

zündet sıch denn auch VOT allem daran, da{fß ausschließlich Erkenntnisprozesse
organısıert, „während VO  3 Erziehung 1LLUT 1m Vorschulalter die ede 1St

ine der schärfsten Kritiken formulierte Georg Pıcht: schreibt, da{ß der Plan
vorsehe, „das ZESAMLTE Schulwesen nach dem Modell rıesiger Einkaufszentren mMi1t
Selbstbedienung“ organısieren, und folgert: „Jedes Erziehungssystem produziert
seine Opfter Es 1St nıcht schwer VOTAauUSZUSaSCHL, dıe Opfer dieses Systems finden
sein werden. Psychisch labile, aftektiv gefährdete, 1n ihrer Entwicklung gestörte oder

Homeyer, Die katholische Schule, 1n ! Freıie Schule, 109
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bedrohte Kinder und Jugendliche werden 1n den überdimensionalen Schulorganismen,
dıe hier geschaffen werden sollen, keine Oase mehr finden, 1n der s1e, VO  e} personalen
Bındungen gehalten, VOTLT den Schrecknissen der ‚brave NECW world‘ geschützt werden
könnten . Das Vakuum, 1n dem sich das moralische Wachstum der Jugendlichen
heute abspielt, wırd durch die Modernisierung einer reinen Lern- und Unterrichts-
schule nıcht ausgefüllt, sondern zementiert.“

Pıicht beschliefßt seine Kritik MIt folgenden Siatzen: „Wenn Je eın Schulsystem,
1St dieses autf e1n Antısystem angewlesen, das seine Opfer aufzufangen veErmag und

seine Einseitigkeiten kompensıiert. Dıe Freijen Schulen hatten schon iımmer jene erz1le-
herischen Aufgaben lösen, die das staatliche Schulwesen seiner Struktur nach nıcht
bewältigen konnte. Die Dringlichkeit dieses Auftrags wiırd sıch verschärten. Das
Zentralproblem der nächsten Jahrzehnte wiırd nıcht der Bildungsnotstand,
1St, sondern der Erziehungsnotstand UBNSGETIeET Jugend sSein.  C

17 Picht, Freıie Schule, Vorwort, 10
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